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1. Das BVerfG hat entschieden: 

Solidaritätszuschlag ist (noch) 
verfassungsgemäß 

 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat am 26.3.2025 die Verfassungsbe-
schwerde gegen die Erhebung des Solida-
ritätszuschlags zurückgewiesen. Demnach 
ist dieser auch über das Jahr 2020 hinaus 
derzeit nicht verfassungswidrig. 
 
Der Solidaritätszuschlag wurde 1995 wie-
der als Ergänzungsabgabe zur Einkom-
men- und Körperschaftsteuer eingeführt, 
um den durch die deutsche Wiedervereini-
gung entstehenden finanziellen Mehrbe-
darf des Bundes zu finanzieren. Allerdings 
ist die Abgabe nicht zweckgebunden, sie 
kann auch für andere Zwecke eingesetzt 
werden. 
 

Seit 2021 wird der Solidaritätszuschlag nur 
noch von natürlichen Personen mit höhe-
rem Einkommen und Körperschaften erho-
ben. Im Jahr 2025 zahlen allein Veranlagte 
ab einer Einkommensteuer von 19.950 € 
und Zusammenveranlagte ab 39.900 € bis 
zu 5,5 % auf die Einkommensteuer als So-
lidaritätszuschlag. Der volle Zuschlag 
kommt erst bei einer festgesetzten Einkom-
mensteuer von rund 114.000 € Einzelver-
anlagung bzw. knapp 230.000 € bei Zu-
sammenveranlagten zum Tragen. 
 
Kapitalgesellschaften, Körperschaften wie 
z.B. Vereine und Stiftungen, sowie die 
meisten Kapitalanleger zahlen den Solida-
ritätszuschlag ohne Berücksichtigung einer 
Freigrenze. 
 
Die Kläger rügten einen Verstoß gegen 
Grundrechte, und zwar den Gleichheits-
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grundsatz und die Eigentumsgarantie. Das 
BVerfG hat jedoch die Zulässigkeit der Er-
gänzungsabgabe damit begründet, dass 
ein evidenter Wegfall des wiedervereini-
gungsbedingten Mehrbedarfs, der zur Auf-
hebung der Abgabe zwingen würde, nicht 
vorliege. 
 
Der Gesetzgeber hat nach der Urteilsbe-
gründung einen weiten Spielraum und ist 
nur bei offenkundiger Entbehrlichkeit zur 
Abschaffung verpflichtet. 
 
Die Erhebung muss sich auf einen spezifi-
schen, aufgabenbezogenen finanziellen 
Mehrbedarf stützen wie die Folgen der Wie-
dervereinigung. Der Gesetzgeber ist ver-
pflichtet, den Fortbestand dieses Bedarfs 
regelmäßig zu überprüfen. Aktuelle Analy-
sen zeigen nach Auffassung des BVerfG, 
dass auch heute noch ein solcher Mehrbe-
darf besteht, z.B. durch strukturelle Unter-
schiede zwischen Ost und West. 
 
Es liegt demnach keine Verletzung der 
Grundrechte vor, da die Steuerbelastung 
verhältnismäßig sei und die unterschiedli-
che Behandlung von Steuerpflichtigen 
sachlich gerechtfertigt, z.B. durch die Nut-
zung von Freigrenzen und Gleitzonen. Der 
Solidaritätszuschlag bleibt daher (vorerst) 
verfassungsgemäß.  
 

2. Keine Umsatzsteuerhaftung des 
Grundstückserwerbers für unrich-
tigen Steuerausweis des Voreigen-
tümers im Mietvertrag 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschie-
den, dass ein Grundstückserwerber nicht 
für Umsatzsteuerbeträge haftet, die der 
Voreigentümer fälschlich in Mietverträgen 
ausgewiesen hat. Eine Zurechnung dieses 
Fehlers ist nur möglich, wenn der neue Ei-
gentümer selbst an der Rechnungsausstel-
lung mitgewirkt hat oder sie ihm vertre-
tungsrechtlich zuzurechnen ist. 
 
Die Klägerin erwarb im vom BFH zu ent-
scheidenden Fall ein vermietetes Büroge-
bäude im Rahmen der Zwangsversteige-
rung. In den bestehenden Mietverträgen 
hatte der Voreigentümer Umsatzsteuer of-

fen ausgewiesen, obwohl es sich um steu-
erfreie Vermietungsumsätze handelte. Die 
Klägerin behandelte die Mieteinnahmen in 
ihrer Umsatzsteuererklärung als steuerfrei. 
Das Finanzamt forderte dennoch Umsatz-
steuer von der Klägerin wegen vermeintlich 
unrichtigen Steuerausweises. 
 
Dem ist der BFH mit seiner Entscheidung 
nicht gefolgt, da keine Zurechnung des fal-
schen Steuerausweises an die Klägerin er-
folgen dürfe, denn diese hatte die Mietver-
träge nicht selbst abgeschlossen. Ein un-
richtiger Steuerausweis des Voreigentü-
mers könne der Klägerin nicht automatisch 
zugerechnet werden. 
 
Auch der durch die Zwangsversteigerung 
erfolgte Eintritt der Klägerin in die Mietver-
hältnisse führt nicht zur Übernahme steuer-
licher Pflichten aus alten Verträgen. Ohne 
eigene Mitwirkung könne keine Haftung der 
Klägerin erfolgen. Voraussetzung für die 
Haftung ist, dass der Steuerpflichtige selbst 
oder über einen Vertreter die Rechnung er-
stellt hat. Eine bloße Kontobezeichnung als 
Zahlungsempfänger reicht nicht aus. 
 
Die Mietzahlungen und Kontoauszüge der 
Mieter stellen auch keine Gutschriften im 
steuerlichen Sinne dar. Eine stillschwei-
gende Vereinbarung zwischen Klägerin 
und Mietern zur Ausstellung von Rechnun-
gen lag ebenfalls nicht vor. 
 
Der BFH hob daher das Urteil des Finanz-
gerichts auf. Die Klägerin schuldete dem-
nach dem Finanzamt keine Umsatzsteuer 
aus den Mieteinnahmen. 
 

3. BFH hat entschieden: Frei-
berufliche Einkünfte einer Mitunter-
nehmerschaft bei kaufmännischer 
Tätigkeit durch einen Berufsträger 

 
Freiberufler genießen gewisse steuerliche 
Privilegien, so müssen sie z.B. keine Ge-
werbesteuer zahlen und sind prinzipiell 
auch nicht buchführungspflichtig. Da Frei-
berufler allein oder als Mitunternehmer-
schaft ihre Tätigkeit ausüben können, ist 
die Kontrolle darüber, welche Tätigkeiten 
genau ausgeübt werden und ob diese als 



 

 

freiberuflich oder gewerblich zu qualifizie-
ren sind, von entscheidender Bedeutung. 
 
Bei mehreren Personen, die sich zur Aus-
übung freiberuflicher Tätigkeiten verbun-
den haben, muss jede Person die Anforde-
rungen an die Freiberuflichkeit erfüllen. Er-
füllt eine Person die Voraussetzungen 
nicht, besteht die Gefahr, dass nach der 
sog. Abfärbetheorie die gewerblichen Um-
sätze einer Person auch die aller übrigen 
Freiberufler „infizieren“ kann und somit 
sämtliche Umsätze vom Finanzamt als ge-
werblich eingestuft werden.  
 
Diese Erfahrung musste auch eine Zahn-
arztpraxis mit mehreren Berufsträgern ma-
chen. Einer der Zahnärzte war vereinfacht 
dargestellt innerhalb der Praxis nur in sehr 
geringem Umfang noch als Zahnarzt tätig 
und beschäftigte sich hauptsächlich mit der 
Leitung, Verwaltung und Organisation der 
Praxis, also mit kaufmännischen Tätigkei-
ten. 
 
In sehr geringfügigem Umfang hatte der 
Zahnarzt Patienten beraten und hierdurch 
zahnärztliche Honorare generiert. Das Fi-
nanzgericht hatte im gerichtlichen Verfah-
ren dem Finanzamt zugestimmt, dass der 
Zahnarzt unzureichend freiberufliche, aller-
dings gewerbliche Einkünfte erzielt habe 
und somit die gesamte Praxis keine freibe-
ruflichen Umsätze generiert, sondern ge-
werbliche. 
 
Gegen die Entscheidung legte die Zahn-
arztpraxis beim Bundesfinanzhof (BFH) er-
folgreich Revision ein. Der BFH entschied, 
dass die Zahnarztpraxis weiterhin insge-
samt freiberufliche Einkünfte erzielt habe. 
Hiernach könne eine freiberufliche Tätigkeit 
für den einzelnen Zahnarzt im Rahmen der 
Mitunternehmerschaft auch durch eine Mit- 
und Zusammenarbeit stattfinden. Ein Min-
destumfang für die nach außen gerichtete 
qualifizierte Tätigkeit sehe das Gesetz 
nach jetzt geänderter Auffassung nicht vor. 
 
 
 

4. Beweislast für Differenzbesteue-
rung bei Gebrauchtwagenkauf 

 
Ein Gebrauchtwagenhändler wandte im 
Jahr 2014 ausschließlich die Differenzbe-
steuerung an, wobei in 29 Fällen der Ver-
käufername nicht mit dem Halter überein-
stimmte und in 22 weiteren Fällen die Fahr-
gestellnummern unvollständig oder falsch 
waren. Das Finanzamt nahm daraufhin Zu-
schätzungen vor, unterstellte Mehrumsätze 
und nahm die Regelbesteuerung vor.  
 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die 
Differenzbesteuerung dürfe nur angewen-
det werden, wenn die Voraussetzungen er-
füllt sind und der Händler dies nachweisen 
kann. Gelingt der Nachweis nicht, ist ein 
Berufen auf Gutgläubigkeit dann nicht mög-
lich, wenn der Händler Unregelmäßigkeiten 
nicht nachgegangen ist. Der Händler muss 
alles Zumutbare unternommen haben, um 
Unregelmäßigkeiten aufzuklären. Die Gut-
gläubigkeit muss der Händler nachweisen. 
Eine rein formalistische Aufzeichnung ist 
unzureichend. 
 
Bei abweichenden Halter- und Verkäufer-
namen ist der Händler verpflichtet, dem 
nachzugehen sowie entsprechende Auf-
zeichnungen mit Begründungen vorzuneh-
men und Nachweise zu den Unterlagen zu 
nehmen, z.B. Verkaufsvollmachten. 
 
Kann der Händler nicht aktiv seine Gutgläu-
bigkeit nachweisen, ist im Zweifel die Re-
gelbesteuerung anzuwenden, so wie hier 
geschehen.  
 

5. Änderung der Gewinnermittlungsart 
 
Steuerpflichtige, die freiwillig Bücher führen 
und Abschlüsse erstellen, sind damit wirk-
sam zur Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich übergegangen. Nach 
einer Außenprüfung ist eine Rückkehr zur 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung nicht 
möglich.  
 
Im konkreten Fall hatte ein Kläger ab 2012 
freiwillig Bücher geführt und für das Jahr 
2016 einen Jahresabschluss erstellt, den er 
dem Finanzamt (FA) einreichte. Später, 



 

 

nach einer Außenprüfung und einer darauf-
hin erhöhten Gewinnfeststellung, wollte er 
rückwirkend zur Einnahmen-Überschuss-
Rechnung wechseln, um das Ergebnis zu 
„glätten“. Dies lehnte das FA ab. 
 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ent-
scheidung des FA. Er stellte klar, dass die 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermö-
gensvergleich der gesetzliche Regelfall ist. 
Eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ist demnach nur möglich, wenn der Steuer-
pflichtige weder gesetzlich zur Buchfüh-
rung verpflichtet ist, noch tatsächlich Bü-
cher führt oder Abschlüsse erstellt. 
 
Wer jedoch freiwillig Bücher führt und Ab-
schlüsse erstellt, wählt damit verbindlich 
den Betriebsvermögensvergleich. Ein spä-
terer Wechsel zurück zur Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung ist nur in Ausnahmefäl-
len erlaubt, z.B. bei geänderten wirtschaft-
lichen Verhältnissen, die hier nicht vorla-
gen. Zwar ist die Berichtigung materieller 
Fehler rechtlich zulässig. Darum handelt es 
sich beim Wahlrecht zur Gewinnermittlung 
aber gerade nicht. Eine Berechtigung zur 
Änderung war daher nicht möglich. 
 

6. Anscheinsbeweis für die Privat-
nutzung eines Geschäftsfahrzeugs 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch zwei 
Urteile entschieden, dass die pauschale 
Besteuerung der Privatnutzung eines be-
trieblichen Fahrzeugs nach der 1-%-Regel 
rechtmäßig ist, wenn keine ausreichenden 
Tatsachen vorliegen, die den Anscheinsbe-
weis einer Privatnutzung entkräften. 
 
In einem Fall ging es um einen im Betriebs-
vermögen geführten sog. Pickup, der auch 
privat genutzt werden kann. Der Kläger 
hatte kein Fahrtenbuch geführt, hatte aber 
geltend gemacht, das Fahrzeug sei nicht 
privat genutzt worden. Das Finanzgericht 
(FG) hatte diesen Einwand akzeptiert. Der 
BFH hob das Urteil des FG auf, weil der Pi-

ckup zum privaten Gebrauch geeignet sei 
und der Familie des Unternehmers auch 
außerhalb der Arbeitszeiten zur Verfügung 
gestanden habe. 
 
Die vom Kläger angeführten Umstände, 
dass das Fahrzeug für eine private Nut-
zung zu groß sei und es auch andere Fahr-
zeuge zur Nutzung im Privatvermögen 
gebe, reichten für eine Erschütterung des 
Anscheinsbeweises nicht aus. Eine Ge-
samtschau aller Umstände ergab keinen 
atypischen Geschehensablauf. 
 
In einem weiteren Verfahren hob der BFH 
das Urteil des FG auf, weil dieses bei der 
Prüfung der Privatnutzung zweier betrieb-
lich geleaster Luxusfahrzeuge (BMW und 
Lamborghini) durch den Kläger den Maß-
stab für den Anscheinsbeweis verkannt 
und die Beweise unzutreffend gewürdigt 
habe. Auch hier gelte, dass betrieblich ge-
nutzte Fahrzeuge, die privat zur Verfügung 
stehen, nach allgemeiner Lebenserfahrung 
mangels Gegenbeweis als auch privat ge-
nutzt gelten. Hierbei muss der Steuerpflich-
tige nicht beweisen, dass keine Privatnut-
zung stattgefunden hat. Er muss aber plau-
sibel darlegen, dass die ernsthafte Möglich-
keit eines anderen Geschehensablaufs be-
steht, z.B. durch Nutzung gleichwertiger 
Privatfahrzeuge. 
 
Der Unterschied zum ersten Verfahren lag 
darin, dass das FG handschriftliche, teil-
weise unleserliche Fahrtenbücher vor-
schnell zurückgewiesen hatte, ohne zu prü-
fen, ob sie zur Erschütterung des An-
scheinsbeweises geeignet sein könnten. 
 
Es hatte nach Auffassung des BFH nicht 
ausreichend geprüft, ob die im Privatver-
mögen vorhandenen Fahrzeuge (Ferrari, 
Jeep) gleichwertig mit den betrieblichen 
waren. Damit verletzte das FG die Pflicht 
zur umfassenden Beweiswürdigung. 
 
 
 

 
  



 

 

 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer, 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.5.2025 
Zahlungsschonfrist – 15.5.2025 

Gewerbesteuer, Grundsteuer (VZ) 
 

15.05.2025 
Zahlungsschonfrist – 19.05.2025 

Sozialversicherungsbeiträge Abgabe der Erklärung – 22.5.2025, 24 Uhr 
Zahlung – 27.5.2025 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

seit 1.1.2025 =   2,27 % 
1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 

1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 
1.7. – 31.12.2023 =   3,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2;  
September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; 
Mai = 119,3; April = 119,2; März =118,6 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreisindex 

  
 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 9.4.2025 
 
 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

